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PNRR - M5C1R1.1 – PROGRAMM „GOL“
INDIVIDUELLE VEREINBARUNG
FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINES AUSBILDUNGSPRAKTIKUMS

IN VERBINDUNG MIT DEM BERUFLICHEN AUSBILDUNGSKURS 
[ID Aktivität] [Titel des Kurses]

KODEX VERENBARUNG       [Kürzel Praktikumsträger/fortlaufende Nummer/Jahr] CUP B51D22000530006
(Beschlüsse der Landesregierung vom 11.07.2023 Nr. 592 und vom 25.07.2023 Nr. 645, Rundschreiben des Ministeriums für Arbeit Nr. 52 vom 09.07.1999)

ZWISCHEN
PRAKTIKUMSTRÄGER
Bezeichnung des Praktikumsträgers Mit Rechtssitz in Adresse Postleitzahl       Gemeinde       Provinz       Steuernummer:       MwSt.-Nr:      
Vertreten durch (gesetzliche/r Vertreter/in oder Bevollmächtigte/r):      geboren am       in Postleitzahl       Gemeinde      Provinz       Telefon      , e-mail      

                                                             UND
Aufnehmende Struktur 
[bookmark: Testo7]Bezeichnung aufnehmende Struktur Mit Rechtssitz in Adresse Postleitzahl       Gemeinde       Provinz       Steuernummer:       MwSt.-Nr:      
Vertreten durch (gesetzliche/r Vertreter/in oder Bevollmächtigte/r):      geboren am       in Postleitzahl       Gemeinde      Provinz       Telefon      , e-mail      

UND
Praktikantin/ Praktikant
[bookmark: _Hlk180135575]Name und Nachname mit Wohnsitz oder Domizil in Adresse Postleitzahl       Gemeinde       Provinz       Steuernummer:       geboren am       in Postleitzahl       Gemeinde      Provinz oder ausländischer Staat       Telefon      , e-mail      

im Folgenden auch "die Parteien" genannt

VORAUSGESCHICKT DASS

1. Mit dem interministeriellen Dekret vom 05.11.2021 wurde das "Nationale Programm Garantie der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmenden", genannt „GOL“-Programm, verabschiedet, das Teil der Mission M5, Komponente C1, Typologie "Reform", Maßnahme "1.1 Aktive Arbeitsmarktpolitik und Bildung", des PNRR ist.
2. Jede Region und autonome Provinz hat einen eigenen regionalen Anwendungsplan oder Landesanwendungsplan für die Umsetzung des „GOL“-Programms in ihrem Gebiet verabschiedet.
3. Der aktuelle Landesanwendungsplan (PAR) des Nationalen Programms für die Garantie der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmenden (GOL) der Autonomen Provinz Bozen sieht vor, dass die für die Durchführung der GOL-Maßnahmen verantwortlichen ausführenden Parteien in ihrer Eigenschaft als Projektträger die Praktika in Verbindung mit den beruflichen Ausbildungskursen aktivieren.
4. Die Richtlinien für die Durchführung und Berichterstattung der Praktika sind im Verwaltungshandbuch festgelegt (Dekret des Direktors der Abteilung Arbeitsmarktservice Nr. 16722/2023).
5. Das Praktikum, auf das sich diese Vereinbarung bezieht, ist Teil der oben mit ID-Aktivität und Kurstitel genannten Bildungsmaßnahme.
6. Das Praktikum ist ein Modul eines Ausbildungsweges, der darauf abzielt, neben dem theoretischen Teil auch einen Einblick in die Praxis zu erleben.
7. Bei einem Ausbildungspraktikum wird kein Arbeitsverhältnis zwischen der aufnehmenden Struktur und dem Praktikanten begründet, da es ausschließlich zu Ausbildungszwecken und zur Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit dient.
8. Das Taschengeld, das der/dem Praktikantin/en zusteht, wird vom Praktikumsträger ausbezahlt und aus den Mitteln des „GOL“-Programms finanziert.

WIRD FOLGENDES VEREINBART:

ARTIKEL 1
Gegenstand der Vereinbarung
1. Der Gegenstand dieser Vereinbarung ist es, die Durchführung des in den Prämissen beschriebenen Ausbildungspraktikums zu regeln.
2. Die Dauer des Praktikums beträgt ☐ 6 Wochen (240 Stunden, Maßnahmenweg 2) ☐ 3 Monate (480 Stunden, Maßnahmenweg 3) und wird innerhalb des im individuellen Bildungsprojekt (IBP) festgelegten Zeitrahmens absolviert. Das individuelle Bildungsprojekt bildet wesentlichen und integralen Bestandteil dieser Vereinbarung. Zeiten der Unterbrechung/Aussetzung werden nicht auf die Gesamtdauer des Praktikums angerechnet. 
3. Im Falle einer aufnehmenden Struktur, die Sitze außerhalb der Provinz Bozen hat, bleiben die gesetzlichen Regelungen jene der Autonomen Provinz Bozen.

ARTIKEL 2
Pflichten und Anforderungen der aufnehmenden Struktur
1. Die aufnehmende Struktur verpflichtet sich, die Praktikantin/ den Praktikanten, Teilnehmerin/Teilnehmer am „GOL“-Programm des Landes, in ihren Einrichtungen aufzunehmen, um ein Ausbildungspraktikum, das in Verbindung mit einem beruflichen Ausbildungskurssteht, zu absolvieren, auf Vorschlag des Praktikumsträgersträgers.
2. Die aufnehmende Struktur ernennt eine/n unternehmensinterne/n Tutor/in, die/der dafür verantwortlich ist, die Praktikantin/den Praktikanten bei der Durchführung der im Rahmen des Bildungsprojekts vorgesehenen Aktivitäten zu beaufsichtigen.
3. Die aufnehmende Struktur erklärt:
a. Mit der Praktikantin/dem Praktikanten in den letzten zwei Jahren vor Beginn des Praktikums kein Arbeits- oder Kooperationsverhältnis gehabt zu haben und ihr/ihm keine Aufträge (Erbringung von Dienstleistungen) übertragen zu haben;
b. dass es keine Arbeitsaussetzungen mit außerordentlichen Kündigungen gibt und dass in den letzten zwölf Monaten kein Personalabbau für die Aufgaben, die der Praktikantin/dem Praktikanten übertragen werden, vorgenommen wurden:
a. Entlassung aus gerechtfertigtem objektivem Grund,
b. Entlassung wegen Überschreitung der Arbeitsplatzerhaltungsfrist,
c. Entlassung wegen nicht bestandener Probezeit,
d. Beendigung eines Auftrags oder Beendigung eines Lehrverhältnisses ohne Umwandlung in ein ordentliches Arbeitsverhältnis.
c. dass sie kein Konkursverfahren anhängig hat;
oder
d. das folgende Konkursverfahren       anhängig hat, das zum folgenden Betriebsabkommen       führte
4. Die aufnehmende Struktur verpflichtet sich, die Praktikantin/den Praktikanten nicht als Ersatz für Arbeitnehmende einzustellen, die sich im Urlaub, im Krankenstand, im Elternurlaub oder aufgrund eines Streiks von der Arbeit fernhalten.
5. Die aufnehmende Struktur verpflichtet sich außerdem dazu
1. die Vorschriften zur Unfallverhütung und Arbeitshygiene einzuhalten, indem er die Praktikantin/den Praktikanten über die Sicherheitsvorschriften und -maßnahmen für Arbeitnehmer unterrichtet und schult, und zwar in Anwendung der einschlägigen geltenden Vorschriften (siehe Artikel 9);
2. während des Praktikums die im Rahmen des Bildungsprojektes vereinbarten Räumlichkeiten, Einrichtungen, Ausrüstungen und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen;
3. die Erfahrungen der Praktikantin/des Praktikanten in der Arbeitsumgebung zu fördern, indem sie/er direkte Kenntnisse über die Organisation des Unternehmens, die Produktionsprozesse und die Arbeitsphasen erwerben kann;
4. der Tutorin/dem Tutor des Praktikumsträgers Zugang zu den Einrichtungen zu gewähren und mit der Praktikantin/dem Praktikanten und der Unternehmenstutorin/dem /Unternehmenstutor Kontakt aufzunehmen, um den Fortschritt des Praktikums zu überprüfen;
5. dem Projektträger und den Versicherungsinstituten innerhalb der in den geltenden Rechtsvorschriften festgelegten Fristen jeden Unfall zu melden, der der Praktikantin/dem Praktikanten zustoßen könnte;
6. den Projektträger unverzüglich über jede kontinuierliche Abwesenheit oder Unterbrechung des Praktikums zu informieren 
7. die Abweichungen des Ortes der Durchführung des Praktikums (Außendienste) im Rahmen der Aufgabenerfüllung und alle kurzen Abwesenheiten („Urlaub“ auf Tagesbasis, Meldungen über vorzeitigen Beginn oder Ende der täglichen Tätigkeit usw.) zu verfolgen und sie gegebenenfalls dem Praktikumsträger oder den Mitarbeitern des Verwaltungsamtes Arbeitsmarkt bei Vor-Ort-Kontrollen des Bestehens der Maßnahmen mitzuteilen;
8. die tägliche Anwesenheit der Praktikantin/des Praktikanten in dem vom Praktikumsträger zur Verfügung gestellten Register zu vermerken
9. das Praktikumsregister korrekt ausfüllen
10. am Ende des Praktikums an der Bewertung des Praktikums mitzuwirken.
6. Die aufnehmende Struktur darf der Praktikantin/dem Praktikanten keine Vergütung zahlen.
7. Die aufnehmende Struktur ist nicht verpflichtet, die Praktikantin/den Praktikanten am Ende der Praktikumszeit zu beschäftigen.

ARTIKEL 3
Pflichten der Praktikantin/des Praktikanten
1. Die Praktikantin/der Praktikant verpflichtet sich
1. regelmäßig am Praktikum teilzunehmen und die im Bildungsprojekt vorgesehenen Tätigkeiten auszuführen, den Zeitplan für die Anwesenheit einzuhalten, und regelmäßig und korrekt das Praktikumsregister zu unterschreiben, das ihre/seine Anwesenheit im Unternehmen bescheinigt;
2. die Anweisungen der Tutorin/des Tutors der aufnehmenden Struktur und der Tutorin/des Tutors des Praktikumsträgers zu befolgen und sich bei organisatorischen oder anderen Anforderungen an sie zu wenden;
3. ein angemessenes Verhalten und die Einhaltung der Vorschriften und Gepflogenheiten des Unternehmens zu garantieren;
4. die Vertraulichkeitsverpflichtungen in Bezug auf Produktionsprozesse, Produkte und alle anderen Informationen über die aufnehmende Struktur und seine Organisation, von denen sie/er während und nach dem Praktikum Kenntnis erlangt, zu respektieren;
5. die ihr/ihm zur Verfügung gestellte Ausrüstung gemäß dem Zeitplan und der Art und Weise, die von der aufnehmenden Struktur angegeben werden, zu benutzen und dabei stets die Regeln und Praktiken des Unternehmens zu beachten, von denen sie/er Kenntnis erhalten wird;
6. die aufnehmende Struktur und den Praktikumsträger unverzüglich über ihre/seine Abwesenheit zu informieren und im Krankheitsfall der aufnehmenden Struktur und dem Praktikumsträger das entsprechende ärztliche Attest innerhalb des zweiten Tages der Erkrankung vorzulegen.

ARTIKEL 4
Pflichten des Praktikumsträgers

1. Der Praktikumsträger ist verpflichtet, die Praktikantin/den Praktikanten zu versichern (siehe Artikel 8 dieses Vertrags).
2. Der Praktikumsträger vereinbart und erstellt mit der aufnehmenden Struktur das Bildungsprojekt und bestimmt eine Praktikumtutorin/einen Praktikumstutor, die/der für die pädagogischen und organisatorischen Aspekte des Praktikums verantwortlich ist.
3. Der Praktikumsträger ist verpflichtet
1.Den Fortschritt des Praktikums zu überwachen und die dafür am besten geeignete und effektivste Methode zu bestimmen (regelmäßige Besuche der Tutorin/des Tutors usw.).
2. Ständigen und kontinuierlichen Kontakt mit der Praktikantin/dem Praktikanten und der aufnehmenden Struktur zu halten, um den täglichen Ablauf des Praktikums zu verfolgen.
3. Ständige Information über die Abweichungen des Ortes der Durchführung des Praktikums der Praktikantin/dem Praktikanten (Außendienste) im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben und über kurzfristige Abwesenheiten ((„Urlaub“ auf Tagesbasis, Meldungen über vorzeitigen Beginn oder Ende der täglichen Tätigkeit usw.).
4.Kontinuierliche Überwachung der Anwesenheit der Praktikantin/des Praktikanten.
5.Überprüfung der Ergebnisse des Praktikums und Ermittlung geeigneter und wirksamer Methoden und Instrumente zu diesem Zweck (Fragebögen zur Bewertung des aufnehmenden Unternehmens, Abschlussberichte usw.).
6.Auszahlung des Taschengeldes an die Praktikantin/den Praktikanten und Erfüllung aller damit verbundenen steuerlichen Verpflichtungen und Pflichten (Ausstellung CU)

ARTIKEL 5
Individuelles Bildungsprojekt (IBP), Individuelles Dossier und Bescheinigung der Lernergebnisse

1. Die Ziele, Modalitäten und Regeln für die Durchführung des Praktikums werden in dem individuellen Bildungsprojekt festgelegt. Im Besonderen wird bei der Anführung der im Praktikum durchzuführenden Tätigkeiten auf die Wirtschafts- und Berufssektoren („SEP – settori economici e professionali“) und die Tätigkeitsbereiche („ADA - Aree di Attività”), die im „Atlas der Berufe und Qualifikationen“ („Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni“) klassifiziert sind, Bezug genommen.
2. Die Parteien verpflichten sich, der Praktikantin/dem Praktikanten die im individuellen Bildungsprojekt vorgesehene Ausbildung und Orientierung zukommen zu lassen, auch im Rahmen des Tutoring und einschließlich der Bildungsmaßnahmen zu den Themen Gesundheit und Sicherheit gemäß Artikel 9 unten.
3. Am Ende des Praktikums erstellen die Tutorin/der Tutor der aufnehmenden Struktur und die Tutorin/der Tutor des Praktikumsträgers ein individuelles Dossier und die Bescheinigung der Lernergebnisse, welche von der gesetzlichen Vertreterin/dem gesetzlichen Vertreter der aufnehmenden Struktur unterschrieben wird. Die Bescheinigung der Lernergebnisse wird unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme der Praktikantin/des Praktikanten ausgestellt, wenn die Teilnahme ausgereicht hat, um mindestens eine der im individuellen Bildungsprojekt vorgesehenen Lernergebnisse zu erzielen.

ARTIKEL 6
Tutoring

1. Während des Praktikums werden die Aktivitäten von der Tutorin/dem Tutor des Praktikumsträgers und der Tutorin/dem Tutor der aufnehmenden Struktur, die im individuellen Bildungsprojekt angegeben sind, beaufsichtigt und überprüft. Jede Partei kann das zu Beginn angegebene Personal in begründeten Fällen austauschen, sofern die betroffenen Parteien (Praktikantin/Praktikant und Praktikumsträger bzw. aufnehmende Struktur) vorher informiert werden.
2. Die Tutorin/ der Tutor des Praktikumsträgers leistet 8 Stunden Tutoring für den Maßnahmenweg 2 und 10 Stunden Tutoring für den Maßnahmenweg 3.
3. [bookmark: _Hlk510030873]Die Tutorin/ der Tutor des Praktikumsträgers erstellt in Absprache mit der Tutorin/dem Tutor der aufnehmenden Struktur das individuelle Bildungsprojekt und ist für die Organisation und Überwachung des Praktikums, die Erstellung des individuellen Dossiers und der Bescheinigung der Lernergebnisse verantwortlich.
4. Die Tutorin/ der Tutor der aufnehmenden Struktur muss über ausreichende Erfahrung und berufliche Fähigkeiten verfügen, um sicherzustellen, dass die Ziele des Praktikums erreicht werden. Sie/er ist für die Durchführung des individuellen Bildungsprojekts und für die Eingliederung und Unterstützung der Praktikantin/des Praktikanten am Arbeitsplatz während der gesamten Dauer des Praktikums verantwortlich und kümmert sich auch um die Aufzeichnung der tatsächlichen Durchführung der im individuellen Bildungsprojekt vorgesehenen Aktivitäten. Zusammen mit der Tutorin/dem Tutor des Praktikumsträgers erstellt sie/er das individuelle Dossier und die Bescheinigung der Lernergebnisse.

ARTIKEL 7
Taschengeld, Zusatzleistungen und andere finanzielle Aspekte

1. Der Praktikumsträger zahlt der Praktikantin/dem Praktikanten die Praktikumsvergütung (Taschengeld) gemäß Anhang C des Beschlusses des außerordentlichen Kommissars von ANPAL vom 09.05.2022, Nr. 5 in geltender Fassung (Standard der GOL-Dienstleistungen und entsprechende standardisierte Einheitskosten), die dem Betrag von 3,50 € pro Stunde entspricht, brutto, vor eventuellen Steuerrückbehalten.
2. Das Taschengeld im Ausmaß von Euro 3,50 € wird der Praktikantin/dem Praktikanten gewährt, insofern sie/er die Mindestanwesenheit von 70% der Gesamtstunden erreicht hat, und zwar für jede Stunde der Anwesenheit in der aufnehmenden Struktur. Der Betrag wird auch gewährt, wenn die oder der Begünstigte eine einkommensunterstützende Maßnahme (Naspi, Dis-coll oder Mindesteinkommen des Landes) erhält.
3. Der Praktikumsträger zahlt das Taschengeld innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss des Praktikums.
4. Alle zusätzlichen Leistungen, die die Praktikantin/der Praktikant von der aufnehmenden Struktur erhält, wie z. B. Essensgutscheine, Mensa- oder Transportdienste, fallen in die Zuständigkeit der aufnehmenden Struktur.

ARTIKEL 8
Versicherungsgarantien und obligatorische Mitteilungen

Der Praktikumsträger versichert die Praktikantin/den Praktikanten beim Nationalen Versicherungsinstitut INAIL und bei einer Versicherungsgesellschaft für die Haftpflicht gegenüber Dritten.
1. Der Versicherungsschutz muss auch alle Tätigkeiten abdecken, die die Praktikantin/der Praktikant außerhalb des Betriebsgeländes des aufnehmenden Unternehmens ausübt und die im individuellen Bildungsprojekt erfasst sind.
2. Arbeitsunfälle müssen von der aufnehmenden Struktur spätestens 48 Stunden nach dem Ereignis der INAIL und unverzüglich der Tutorin/dem Tutor des Praktikumsträgers und der Tutorin/dem Tutor der aufnehmenden Struktur gemeldet werden.
3. Die aufnehmende Struktur meldet auch die Schäden, die durch die Praktikantin/den Praktikanten Dritten zufügt wurden, an den Praktikumsträger und die Versicherungsgesellschaft.

ARTIKEL 9
Maßnahmen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

1. [bookmark: _Hlk510009753]Die Praktikantin/der Praktikant ist gemäß des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81/ "Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer" zu verstehen. Die aufnehmende Struktur verpflichtet sich die in den Vorschriften festgelegten Schutzmaßnahmen und Verpflichtungen wie folgt zu übernehmen:

a) "Schulung der Arbeitnehmenden und ihrer Vertreterinnen und Vertreter" gemäß Artikel 37 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81/08:
a. allgemeine Ausbildung;
b. spezifische Ausbildung.
b) "Gesundheitsüberwachung" gemäß Artikel 41 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81/08, sofern dies vorgesehen ist;
c) "Information für die Arbeitnehmenden" gemäß Artikel 36 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81/08 über: 
a. Organisation des Arbeitsschutzes gegen Risiken (SPP) des Unternehmens, einschließlich der Zuweisung von Sonderaufgaben (Erste Hilfe und Brandbekämpfung) an interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens;
b. Inhärentes Risiko im Unternehmen.

ARTIKEL 10
Aussetzung des Praktikums und vorzeitige Beendigung

1. Die Praktikantin/der Praktikant hat das Recht auf eine Unterbrechung des Praktikums für einen obligatorischen Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub gemäß den geltenden Vorschriften. Dieses Recht besteht auch im Falle eines Unfalls oder einer langwierigen Krankheit, d. h. bei einer Dauer von 30 Kalendertagen oder mehr pro Ereignis. 
2. Das Praktikum kann auch während einer Betriebsschließung von mindestens 15 aufeinanderfolgenden Kalendertagen ausgesetzt werden. 
3. Der Zeitraum der Unterbrechung wird nicht auf die Gesamtdauer des Praktikums angerechnet.
4. Das Praktikum kann von der Praktikantin/vom Praktikanten unterbrochen werden, wobei sie/er die Tutorin/den Tutor der aufnehmenden Struktur und die Tutorin/den Tutor des Praktikumsträgers schriftlich und begründet zu benachrichtigen hat.
5. Das Praktikum kann von der aufnehmenden Struktur oder vom Praktikumsträger abgebrochen werden, wenn eine der beteiligten Parteien schwerwiegende Verstöße begeht oder wenn die Ausbildungsziele des individuellen Bildungsprojekts nicht erreicht werden können; die Gründe für den Abbruch müssen in einem besonderen Bericht dargelegt werden.
6. Bei vorzeitiger Beendigung des Praktikums erhält die Praktikantin/der Praktikant das bis zum Zeitpunkt der Beendigung angereifte Taschengeld, vorausgesetzt, sie/er hat mindestens 70% der vorgesehenen Stunden im Monat abgeleistet.
ARTIKEL 11
Dauer der Vereinbarung

1. Diese Vereinbarung gilt ab dem Datum der Unterzeichnung bis zum Datum des Abschlusses des Praktikums (angegeben im individuellen Bildungsprojekt), einschließlich eventueller Aussetzungen und Verlängerungen.

ARTICOLO 12
Privacy
2. Die Parteien erklären gegenseitig, dass sie darüber informiert sind und ausdrücklich damit einverstanden sind, dass die personenbezogenen Daten der Unterzeichner dieser Vereinbarung, die im Rahmen der Durchführung der Vereinbarung erhoben werden, ausschließlich für die Zwecke der Vereinbarung verarbeitet werden. Die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen sind jeweils die aufnehmende Struktur und der Praktikumsträger.

Ort, Datum      /       /       

	Der Praktikumsträger
	Bezeichnung eingeben
	Unterschrift der/s gesetzlichen Vertreterin/s


	Die aufnehmende Struktur
	Bezeichnung eingeben
	Unterschrift der/s gesetzlichen Vertreterin/s


	Die Praktikantin/Der Praktikant
	Vorname und Nachname der Praktikantin/des Praktikanten
	Unterschrift der Praktikantin /des Praktikanten 





	
Erklärung
für die Entrichtung der Stempelsteuer für den Abschluss der Vereinbarung zur Durchführung eines Ausbildungspraktikums
	
	
Dichiarazione
per il versamento dell’imposta di bollo per la convenzione per lo svolgimento del tirocinio formativo 

	Im Sinne des Artikels 47 des DPR 445/2000 i.g.F.. erklärt der/die Unterfertigte
	
	Il/la sottoscritto/a _____________________  dichiara ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e s.m.i..:

	- dass die Stempelmarke mit der Identifikationsnummer                      von ihr/ihm angekauft wurde;
	
	- che la marca da bollo con il numero identificativo                      è stata da lui/ lei acquistata;

	- dass diese Stempelmarke ausschließlich für dieses Dokument verwendet wird;
	
	- che la presente marca da bollo è utilizzata esclusivamente per il presente documento;

	- dass diese Stempelmarke entwertet wurde, indem diese auf dem Papierdokument angebracht und das Annullierungsdatum darauf angeführt wurde;
	
	- che la presente marca da bollo è stata annullata attraverso apposizione di questa sul documento cartaceo e sovrascritto con la data di annullamento;

	- dass die Originale für 10 Jahre ab Entwertung der Stempelmarke für Kontrollen im Betrieb aufbewahrt werden.
	
	- che gli originali saranno conservati in azienda per eventuali controlli per 10 anni.

	Der/die Unterfertigte ▬ Il/la sottoscritto/a
digital unterzeichnet – firmato digitalmente


Wenn die Stempelmarke virtuell entrichtet wurde bitte Dokumentation beilegen - Se l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale occorre allegare idonea documentazione
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